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über die Einhaltung dieser Bestimmungen nachzu
weisen.

(6) Für die Generalreparaturen sind die zustän
digen Ministerien der Republik bzw. die Landes
regierungen verantwortlich.

§ 8
Bei der Durchführung der Investitionsvorhaben 

sind alle Möglichkeiten der Kosteneinsparung ausr 
zunutzen. Zu diesem Zwecke sind für alle Vorhaben 
über 500 000,— DM bis zum 30. Mai 1950 auf Grund 
der bestätigten Unterlagen nach § 7 Abs. 1 Pläne für 
die Senkung der Aufwendungen nach der bestätigten 
Kostenstruktur auszuarbeiten.

Eine Zusammenfassung dieser Pläne ist von den 
Ministern der Republik und den Landesregierungen 
bis zum 15. Juni 1950 dem Ministerium für Planung 
der Republik einzureichen.

Qie dazu erforderlichen Anweisungen erläßt das 
Ministerium für Planung der Republik.

§ 9
Die Investitionsvorhaben dienen der Weiterent

wicklung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen 
Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Die Erfüllung der Investitionsauflage ist daher für 
die Investitionsträger eine ernste Verpflichtung. Die 
Bearbeitung des Investitionsplanes ist in Anbetracht 
seiner überragenden Bedeutung daher von allen 
Stellen mit größter Sorgfalt zu betreiben.

II. Finanzierung des Invesütionsplanes
§ 10

vU Die Mittel für die Erfüllung der Auflagen für 
Investitionen und Generalreparaturen werden nach 
dem Plan der Finanzierung der Investitionen bzw. 
Generalreparaturen (Formblatt 33 und 34) in der 
Regel durch die Deutsche Investitionsbank zur Ver
fügung gestellt. Die Bereitstellung der Mittel ist in 
der Auflage festgelegt und verbindlich.

(2) a) Zu diesem Zweck haben die Ministerien der 
Republik und die Länder die im Haushalts
plan 1950 für Investitionen bzw. General
reparaturen vorgesehenen Mittel (Buchst, a, 
b und c der Kapitel für Kapitalanlagen und 
Generalreparaturen) an die Deutsche In
vestitionsbank zu überweisen. Die Über
weisung hat monatlich, spätestens bis zum
5. des laufenden Monats zu erfolgen.

b) Die Vereinigungen der volkseigenen Be
triebe sind verpflichtet, die in den Ab
schreibungsplänen festgesetzten Abschrei
bungsbeträge der ihnen angeschlossenen 
Betriebe für jeden Monat jeweils bis zum 15. 
des folgenden Monats zu Lasten ihres Eigen
kapitals an die Deutsche Investitionsbank 
zu überweisen. Dabei sind ihnen die gemäß 
§ 4 Abs. 3 anfallenden Mittel für Klein
investitionen im Rahmen dieser Bestim
mungen zu belassen und auf ein Sonder
bankkonto zu überweisen.

c) Alle übrigen Investitionsträger der volks
eigenen Wirtschaft (z. B. Verkehr, Post- 
und Fernmeldewesen, Handelsorganisatio
nen, Vereinigungen volkseigener Güter 
usw.) führen die in ihren Haushalts- und

Finanzplänen vorgesehenen Abschreibungs
beträge (sogenannte Amortisationen) für 
jeden Monat jeweils bis zum 15. des folgen
den Monats an die Deutsche Investitions
bank abv

Den für die Durchführung von Kleininvesti 
tionen berechtigten Stellen dieses Teils der 
volkseigenen Wirtschaft sind dabei die ge
mäß § 4 Abs. 3 anfallenden Mittel für 
Kleininvestitionen im Rahmen dieser Be
stimmungen zu belassen.

(3) Soweit für Investitionsvorhaben Eigenfinan
zierung festgelegt ist, hat diese vor Inanspruch
nahme von Mitteln der Deutschen Investitionsbank 
zu erfolgen und ist dieser nachzuweisen.

§ И
(1) Die Deutsche Investitionsbank hat die recht

zeitige Überweisung der Haushaltmittel und Ab
schreibungsbeträge zu überwachen.

(2) Bei verspäteter Überweisung der Abschrei
bungsbeträge ist die Deutsche Investitionsbank be
rechtigt, Verzugszinsen für die Dauer des Verzuges 
zum Satze von l'/o über den jeweiligen Lombard
satz der Deutschen Notenbank, mindestens 5°/o jähr- * 
lieh, zu berechnen, und darf weitere Investitions
mittel nur mit Genehmigung des Ministeriums der 
Finanzen der Republik auszahlen

§ 12
(1) Aus den insgesamt aufkommenden Abschrei

bungsbeträgen wird bei der Deutschen Investitions
bank ein Fonds gebildet, der'wie folgt verwendet 
wird:

60% für die Finanzierung der Investitionen,
40% für die Finanzierung der General

reparaturen, 
bei der Eisenbahn

50% für die Finanzierung der Investitionen,
50% für die Finanzierung der General

reparaturen.
(2) Der Anteil der Generalreparaturen aus den 

Abschreibungsbeträgen verringert sich um die ge
mäß § 4 Abs. 3 für Kleininvestitionen festgelegten 
Sätze.

§ 13
(1) Zur Sicherstellung der Finanzierung sind die 

Investitionsträger verpflichtet, die Auflage für In
vestitionen bzw. Generalreparaturen innerhalb von 
6 Tagen nach Erhalt bei der Deutschen Investitions
bank zur Eröffnung eines Kontos bei einer zu ver
einbarenden Bank und zum Einträgen des Sichtver
merks vorzulegen.

(2) Der Deutschen Investitionsbank sind innerhalb 
von 4 Wochen nach Einträgen des Sichtvermerks die 
im § 7 dieser Verordnung geforderten und von den 
darin genannten Stellen bestätigten Unterlagen vor
zulegen. Auf Grund dieser überweist die Deutsche 
Investitionsbank die beantragten Beträge nach den 
in den Finanzplänen der Investitionen und General
reparaturen festgelegten und in der Auflage ein
getragenen Bedingungen auf ein besopderes Bank
konto zur Verfügung des Investitionsträgers.

(3) Der Präsident der Deutschen Investitionsbank 
hat das Recht, in Ausnahmefällen Vorauszahlungen 
auch ohne Vorlage der im Abs. 2 genannten Unter-


